
Kein Kindergeld bei berufsbegleitender Weiterbildung 
 
| Für volljährige Kinder, die bereits einen Abschluss in einem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsgang erlangt haben, besteht nur dann Anspruch auf Kindergeld, wenn die weitere 
Ausbildung noch Teil der einheitlichen Erstausbildung und die hauptsächliche Tätigkeit des 
Kindes ist (mehraktige Berufsausbildung). Wie der Bundesfinanzhof entschieden hat, besteht 
kein Anspruch, wenn das Kind bereits im Beruf steht und es den weiteren Ausbildungsgang nur 
neben dem Beruf durchführt. | 
 
Hintergrund: Für den Kindergeldanspruch für volljährige Kinder ist es oft entscheidend, ob sich 
das Kind in einer Erst- oder einer Zweitausbildung befindet. Denn nach Abschluss einer 
erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums ist eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich 
schädlich. Ausgenommen sind nur: Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger 
wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis. 
 
Zwar können auch mehrere Ausbildungsabschnitte zu einer einheitlichen Erstausbildung 
zusammenzufassen sein, wenn sie einen engen sachlichen (z. B. dieselbe Berufssparte) und 
zeitlichen Zusammenhang haben. Eine solche einheitliche Erstausbildung muss jedoch von einer 
– nicht begünstigten – berufsbegleitenden Weiterbildung abgegrenzt werden.  
 
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs sind Anzeichen für eine berufsbegleitende 
Weiterbildung, wenn 
 

 das Arbeitsverhältnis unbefristet oder auf mehr als 26 Wochen befristet und auf eine 
(nahezu) vollzeitige Beschäftigung gerichtet ist, 

 

 das Arbeitsverhältnis den ersten Studienabschluss erfordert, 
 

 sich der Ausbildungsgang an den Erfordernissen der Berufstätigkeit orientiert  
(z. B. Abend- oder Wochenendunterricht). 
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